
Prüfung im MA-Abschnitt des Studiengangs „Germanistik 
(Schwerpunkt `Germanistische Linguistik´)“

Allgemeine Hinweise und spezielle Hinweise zu mir als Prüfer

(Wolfgang Boettcher – Germanistisches Institut der Ruhr-Universität)
Der M.A.-Abschluss setzt eine M.A.-Arbeit (= in Germanistik bzw. im anderen Fach) und eine (im 1-Fach-Master: zwei) mündliche M.A.-Abschlussprüfung(en) sowie eine (im 1-Fach-Master: zwei) prüfungsrelevante Studienleistungen in Aufbau- bzw. Forschungsmodulen voraus.

Wie komme ich zu Prüfungsthemen:

M.A.-Arbeit:

Das Thema darf nicht identisch mit dem eines prüfungsrelevanten Leistungsnachweises oder der mündlichen M.A.-Abschlussprüfung(en) sein. Es darf sich aber um eine Vertiefung, Weiterführung, Anschluss-Thematik handeln, also mit einer hinreichenden Akzentverschiebung. Die M.A.-Arbeit wird in der Regel in einem linguistischen Forschungsmodul vorbereitet, damit Sie schon eine gründliche Orientierung in der Thematik haben. Die M.A.-Arbeit soll 80 Seiten (200.000 Zeichen) nicht überschreiten; sie wird im Regelfall in 4 Monaten erstellt.
mündliche M.A.-Abschlussprüfung(en):

Sie wählen drei Spezialthemen aus. Wenn Sie mich als Prüfer wählen wollen, müssen alle drei Spezialthemen aus der germanistischen Linguistik sein; wenn Sie linguistische und mediävistische Themen in der M.A.-Prüfung kombinieren wollen, sprechen Sie meine Kollegen Menge oder Wegera an. Für die Kombination aus linguistischen und literaturwissenschaftlichen Themen gibt es nach meiner Kenntnis gegenwärtig keine passende Prüferperson.

Ihre linguistischen Spezialthemen dürfen nicht identisch sein mit den Themen einer prüfungsrelevanten Leistung in den Schwerpunktmodulen, und sie dürfen auch nicht identisch mit dem (geplanten) Thema Ihrer M.A.-Arbeit sein. Sie können jedoch Vertiefungen, Weiterführungen, Anschluss-Themen sein, also mit einer hinreichenden Akzentverschiebung. Mailen/Sprechen sie mit mir darüber in Ruhe.

Sie sollten für diese drei Spezialthemen wissenschaftliche Ressourcen aus Ihrem bisherigen Studium nutzen (also nur im besonderen Einzelfall zur Prüfung eine neue Thematik erarbeiten). Daher nutzen sie im Regelfall Ihre Studien aus linguistischen Modulen und aus freien Veranstaltungen, die noch nicht Gegenstand prüfungsrelevanter Leistungen waren.

Sie müssen ab dem Sommersemester 2006 bei der Prüfungsabsprache einen sog. „Prüfungs-Fahrplan“ vorlegen, auf dem Ihre (bisherigen) prüfungsrelevanten Themen eingetragen sind.

Denken Sie daran, dass Sie für die Themenstellung (und damit das Erstgutachten) der M.A.-Arbeit nicht denselben Prüfer wie für die M.A.-Abschlussprüfung wählen können; Zweitgutachter der M.A.-Arbeit kann demgegenüber auch der Prüfer der Abschlussprüfung sein. 

Für den 1-Fach-Master muss zumindest für eine der beiden mündlichen Abschlussprüfungen eine andere Prüferperson gewählt werden als für die M.A.-Arbeit.

individuelle Vorgaben von mir als Prüfer:

zu Sekundärliteratur und zu sog. „Thesenpapieren“:

Wie viele wissenschaftliche Texte Sie zu Ihrer Prüfungsvorbereitung zu brauchen glauben und welche das sind, ist Ihre Entscheidung.

Auf Ihre Initiative hin gebe ich Ihnen gerne Hinweise und Empfehlungen.

Unabhängig von solchen Hinweisen/Empfehlungen verlange ich von Ihnen zur mündlichen Prüfung (genauer: spätestens 3 Tage vor der jeweiligen Prüfung) die Angabe von je Thema 2 bis 3 wissenschaftlichen Texten (= Artikel oder Buchkapitel) mit einem Gesamtumfang von je Thema ca. 50 Seiten.

Zweck dieser Text-Angabe ist, dass ich in der mündlichen Prüfung `hemmungslos´ auf diese Texte und die dort vertretenen Positionen eingehen und mit Ihnen darüber diskutieren kann, um zu sehen, wie professionell Sie mit Wissen und Positionen Dritter umgehen.

Wenn Sie - unter einer solchen Funktion - einen größeren Text-Umfang anbieten können und wollen, tun Sie es; ich honoriere es entsprechend.

zum Ablauf der mündlichen Prüfung:

Zu Ihrem ersten Thema können Sie bei mir – wenn Sie dies wollen (und ich frage Sie grundsätzlich noch einmal zu Beginn der Prüfung selber) – ein max. 5-minütiges Statement halten, das drei Zwecke kombiniert:

-
Sie können sich `warm´ reden.

-
Sie können `protzen´, d.h. Ihre Stärken zeigen, bevor das Gespräch durch meine Mit-Steuerung auch zu Fragestellungen kommt, wo Sie vielleicht auch Schwächen haben. 

-
Sie strukturieren durch Ihr Statement die ersten Minuten des nachfolgenden Hin-und-Her (z.B. indem Sie in dem Statement ein paar “interessante strittige Punkte” antippen – auf die ich in der Regel anschließend näher zu sprechen komme).

Da Sie dieses Statement vorbereiten können (und ich dies weiß), lohnt sich ein solches Statement nur, wenn Sie dort als `gut´ (sicher, strukturiert, differenzierend usw.) erscheinen. Wenn Sie – ggf. in der Situation selber – merken, dass ein solches Statement keinen Glanz auf Sie werfen würde, können Sie darauf verzichten (ich räume Ihnen dann `unterwegs´ die Möglichkeit ein, auch längere Ausführungen zu machen).

zusätzliche Informationen:

Informieren Sie sich – bevor Sie in Einzelsprechstunden von (möglichen) Prüferinnen/Prüfern gehen oder mailen – immer zunächst auf der Homepage der betreffenden Prüfungsperson und ev. Aushängen von ihr.

Im Studienführer finden Sie zudem Hinweise auf ev. Examenskolloquien (und Auskunft, ob Sie sich dafür anmelden müssen oder nicht).

Auf der Homepage der Fakultät für Philologie www.dekphil.de finden Sie unter „Prüfungsamt“ bzw. „Masterstudiengang“ Informationen, Formulare und den Text der „Gemeinsamen Prüfungsordnung (GPO)“ des Prüfungsamts wie auch wichtige aktuelle Hinweise zu Terminen und Änderungen. 

Unterstützung bei der Organisation und Herstellung wissenschaftlicher Abschlussarbeiten finden Sie beim „Schreibzentrum“ der Ruhr-Universität unter www.sz.rub.de; das Schreibzentrum – und seine Aushänge – befinden sich in unserem Gebäude GB auf Etage 5 im Süden in Raum 151.


